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§ 5 
Übertragung von Aufgaben 

des Gemeinderates auf den Ortsbürgermeister 

Auf den Ortsbürgermeister wird die Entscheidung in folgenden Angelegenheiten übertragen: 

1. Verfügung über Gemeindevermögen sowie die Hingabe von Darlehen der Gemeinde bis zu 
einer Wertgrenze von 2.500,00.€ im Einzelfall, 

2. Vergabe von Aufträgen und Arbeiten im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel bis zu einer 
Wertgrenze von 5.000,00 € je Auftrag, 

3. Aufnahme von Krediten gemäß der genehmigten Haushaltssatzung 

4. Gewährung von Zuwendungen im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel nach Maßgabe 
allgemeiner Grundsätze und Richtlinien des Gemeinderates 

5. Stundung gemeindlicher Forderungen bis zu einem Betrag von 2.500,00 € im Einzelfall und 
Niederschlagung gemeindlicher Forderungen, 

6. Qualifizierung einer Straßenbaumaßnahme als Erschließungs- oder Ausbaumaßnahme, 

7. Erhebung von Vorausleistungen auf laufende Entgelte, 

8. Einvernehmen in den Fällen des § 14 Abs. 2 und des § 36 BauGB und in den Fällen des  
§ 34 BauGB, wenn durch das Bauvorhaben die Grundzüge der städtebaulichen Entwicklung 
und Ordnung nicht berührt werden, 

9. Vergabe von Standplätzen auf Messen, Volksfesten und ähnlichen Veranstaltungen im Sinne 
des § 14 Abs. 2 GemO,  

10. Entscheidung über die Einlegung von Rechtsbehelfen und Rechtsmitteln zur Fristwahrung, 

11. die gemeindliche Vertretung der Mitgliedschaftsrechte in der Jagdgenossenschaftsversamm-
lung. 

 

§ 6 
Beigeordnete 

(1) Die Gemeinde hat bis zu 2 Beigeordnete. 

 

§ 7 
Aufwandsentschädigung für Mitglieder 

des Gemeinderates 

(1) Zur Abgeltung der notwendigen baren Auslagen und der sonstigen persönlichen Aufwendun-
gen erhalten die Gemeinderatsmitglieder für die Teilnahme an Sitzungen des Gemeinderates 
eine Entschädigung nach Maßgabe des Absatzes 2.  

(2) Die Entschädigung wird gewährt in Form eines Sitzungsgeldes in Höhe von 8,-- €. 

 








